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1 Allgemeines

Die Feuerwehr-Dienstvorschriften gelten für die Ausbildung, die Fortbildung und
den Einsatz.
In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 »Einheiten im ABC-Einsatz«
(FwDV 500) werden taktische Regeln festgelegt, die bei Einsätzen mit Gefahren
durch radioaktive (A–Einsatz), biologische (B–Einsatz) und chemische (C–Einsatz)
Gefahrstoffe und Materialien zu beachten sind.
Hierdurch sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehr befähigt werden, Stoffe und
Materialien, von denen bei Herstellung, Verwendung, Lagerung und Transport
besondere Gefahren ausgehen können, zu erkennen und den Gefahren mit
geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken.
In dieser Dienstvorschrift wird der Sammelbegriff »ABC« für »atomar« (= radio-
logisch und nuklear), »biologisch« und »chemisch« entsprechend der Begriffs-
bestimmungen des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes des Bundes
(ZSKG) verwendet. Er ist bedeutungsgleich zum Begriff »CBRN« für »chemisch«,
»biologisch«, »radiologisch« und »nuklear«.
Der Teil I dieser Dienstvorschrift enthält die Rahmenvorschriften.
Im Teil II sind die speziellen Regelungen und Besonderheiten aufgeführt, die
Einsatzkräfte an Einsatzstellen mit radioaktiven (Kapitel A-Einsatz), biologi-
schen (Kapitel B-Einsatz) und chemischenGefahrstoffen (Kapitel C-Einsatz) zu
beachten haben.
Vorbehaltlich der geltenden landesrechtlichen Regelungen ist zu beachten:

§ Feuerwehrangehörige sind keine beruflich exponierten Personen,
sondern Einsatzkräfte im Sinne des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG).

§ Eine Durchführung des ABC-Einsatzes gemäß der FwDV 500 wird als
gleichwertig zur Einhaltung der Biostoffverordnung (BioStoffV) und
TRBA 130 (Arbeitsschutzmaßnahmen in akuten biologischen Gefah-
renlagen) sowie der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) betrachtet.

Für Angehörige von Werkfeuerwehren oder betrieblichen Feuerwehren können
aufgrund ihrer Betriebszugehörigkeit besondere Vorschriften gelten.
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Die Festlegungen der FwDV 500 gelten für die erste Gefahrenabwehr im ABC-
Einsatz, ruhende Lagen sowie im Rahmen von Amtshilfe.
Die zuständigen Behörden können im Fall von ABC-Gefahren wie beispielsweise
Tierseuchen oder Fundstücke mit radioaktiven Stoffen weitreichende Gefahren-
abwehrmaßnahmen treffen, um die Ausbreitung von ABC-Gefahrstoffen oder
Gefahren insbesondere für die Bevölkerung zu verhindern. Hierzu zählen ins-
besondere die Biosicherheitsmaßnahmen, wie das Anlegen von Schutzkleidung,
die Reinigung und die Desinfektion sowie Dekontamination. Diese Maßnahmen
haben zum Ziel, die Weiterverbreitung des ABC-Gefahrstoffes zu verhindern, sie
dienen darüber hinaus dem Arbeitsschutz.

Die fachliche Verantwortung und Rechtmäßigkeit für die Amtshilfe liegt bei der
zuständigen Behörde, die Verantwortung für die technischeDurchführung liegt
bei der durchführenden/Hilfe leistenden Stelle. Feuerwehren und andere Hilfs-
organisationen können auf Anforderung einer Behörde dann in Amtshilfe tätig
werden.

Grundsätzlich bilden die Einsatzkräfte einen Personenkreis, der nur aufgrund
eines Schadenereignisses im Einzelfall einer vorher nicht bekannten Anzahl, Art
und Menge an ABC-Gefahrstoffen ausgesetzt sein kann.
Für die Gefahrenabwehr bei ABC-Gefahrstoffen können besondere Zuständig-
keitsregelungen getroffen sein, so dass die Feuerwehr nur Sofortmaßnahmen bis
zum Tätigwerden der zuständigen Stelle durchzuführen hat. Dieses gilt beson-
ders für militärische Objekte.
Neben der FwDV 500 gelten beispielhaft folgende Regelwerke:

§ Betriebssicherheitsverordnung (BetrSVO),
§ Biostoffverordnung (BioStoffV),
§ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
§ Strahlenschutzgesetz (StrlSchG),
§ Strahlenschutzverordnung (StrlSchV),
§ Vorschriften des Unfallversicherungsträger (DGUV),
§ DIN-Normen,
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§ Richtlinien, z. B. der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes e. V. (vfdb),

§ technische Unterlagen der Hersteller (Gebrauchsanleitungen).

Die Gesetze und zugehörigen Verordnungen werden in einschlägigen und
anerkannten Regeln der Technik konkretisiert, die wegen der Vielzahl hier nicht
einzeln aufgeführt werden.
Die Funktionsbezeichnungen gelten für Feuerwehrangehörige aller Geschlech-
ter.

1.1 Gefährdung durch ABC-Gefahrstoffe

Von den ABC-Gefahrstoffen können die Gefahren der Inkorporation, der Kon-
tamination und der gefährlichen Einwirkung von außen ausgehen.

Inkorporation
ist die Aufnahme gefährlicher Stoffe in den Körper.

Inkorporation

über Körperöffnungen

über verletzte
oder gesunde Haut

Abb. 1: Inkorporation von ABC-Gefahrstoffen
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Grundsatz: Eine Inkorporation ist auszuschließen!

Kontamination
ist die Verunreinigung der Oberflächen von Lebewesen, des Bodens, von
Gewässern und Gegenständen mit ABC-Gefahrstoffen.

Kontamination
Haut, Haare

Kleidung

Abb. 2: Kontamination durch ABC-Gefahrstoffe

Grundsatz: Eine Kontamination ist zu vermeiden, zumindest ist sie so gering
wie möglich zu halten!
Eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern.

Gefährliche Einwirkung von außen
ist die Einwirkung von Strahlungsenergie und/oder mechanischer Energie auf ein
Lebewesen oder Objekt.
Eine gefährliche Strahlungsenergie geht hauptsächlich von radioaktiven Stoffen
aus, insbesondere ist sie bei Gamma(γ)- und Neutronen-Strahlenquellen zu
erwarten.
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Eine gefährliche Einwirkung von Strahlungsenergie kann auch durch alle elek-
tromagnetischen Felder größerer Leistung auftreten, wie z. B. bei Röntgen- oder
Radarstrahlen, Ultraviolett-, Wärmestrahlung und Lasern.
Unter einer gefährlichen Einwirkung vonmechanischer Energie ist die Einwirkung
von Druck – einschließlich Schallwellen – und Splittern/Trümmern zu verstehen,
die bei einer Explosion oder einem Behälterzerknall entstehen können.

Gefährliche Einwirkung von außen

Druckwelle

Schall   Mechanische
Energie

Strahlung 

Abb. 3: Gefährliche Einwirkung durch ABC-Gefahrstoffe

Grundsatz: Jede gefährliche Einwirkung von Energie ist so gering wie
möglich zu halten.
Jede gefährliche Einwirkung von mechanischer Energie ist zu
verhindern.
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1.2 Vorbereitende Maßnahmen

1.2.1 Gefahrengruppen

Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung ent-
sprechend den durchzuführenden Maßnahmen in drei Gefahrengruppen ein-
geteilt:

Gefahrengruppe I:
Bereiche, in denen die Einsatzkräfte ohne Sonderausrüstung tätigwerden dürfen.
Zur Vermeidung einer Inkorporation soll Atemschutz getragen werden. Ist eine
Inkorporationsgefahr ausgeschlossen, kann auf Atemschutz verzichtet werden.

Gefahrengruppe II:
Bereiche, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter be-
sonderer Überwachung undDekontamination/Desinfektion tätigwerden dürfen.

Gefahrengruppe III:
Bereiche, in denen Einsatzkräfte nurmit Sonderausrüstung und unter besonderer
Überwachung und Dekontamination-/Desinfektion tätig werden dürfen und
deren Eigenart die Anwesenheit einer sachkundigen Person (siehe Teil II) not-
wendig macht, die während des Einsatzes die entstehende Gefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen beurteilen kann.
Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehörigkeit des ABC-Gefahr-
stoffes mit dem Buchstaben A für radioaktive (IA, IIA, IIIA), B für biologische (IB,
IIB, IIIB) und C für chemische Gefahrstoffe (IC, IIC, IIIC) unterschieden.
Grundsätzlich sind allgemeine Verhaltensregeln für den Einsatz in Industrie-
anlagen oder Laboratorien (siehe z. B. DGUV Information 213-850) zu beachten.
Detaillierte Angaben über die Bedingungen der Zuordnung zu den Gefahren-
gruppen sind im Teil II dieser Dienstvorschrift aufgeführt.

Teil I Rahmenrichtlinien
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Transporte
Transporte von gefährlichen Gütern werden nach besonderen Vorschriften
klassifiziert und gekennzeichnet. Eine vorbereitende Einteilung in Gefahren-
gruppen ist hier im Einzelfall nicht möglich.
Bei Einsätzen im Zusammenhang mit Transporten ist deshalb zunächst wie bei
Einsätzen in Bereichen der Gefahrengruppe II zu verfahren.

Einsätze nach einem Anschlag
Einsätze im Zusammenhang mit potenziell vorsätzlich herbeigeführten Freiset-
zungen von Gefahrstoffen (Anschläge) sind grundsätzlich wie Bereiche der
Gefahrengruppe III zu behandeln. Dabei erfolgt ein Tätigwerden der Feuerwehr
in unsicheren und in teilsicheren Bereichen gemäß den Handlungsempfehlungen
zur Eigensicherung für Einsatzkräfte der Katastrophenschutz- und Hilfsorgani-
sationen bei einem Einsatz nach einem Anschlag (HEIKAT) erst nach einer
Abstimmung mit der zuständigen Polizeibehörde/Polizeileitung und deren ex-
pliziten Freigabe.

1.2.2 Einsatzplanung

1.2.2.1 Sachkundige Beratung

Für die Vorbereitung und Durchführung von Feuerwehreinsätzen sollen zur
Beratung oder Mitwirkung Personen mit Sachkunde herangezogen werden,
die aufgrund ihrer besonderen Ausbildung und Fachkenntnisse sowie ggf. mit
Ausrüstungen, Einrichtungen oder sonstiger Mittel in der Lage sind, den Feuer-
wehreinsatz zu unterstützen.
Für ABC-Einsätze sollen Fachberater in der Feuerwehr zur Verfügung stehen.
Sachkundige Personen sind zu finden:

§ Betriebsangehörige der betroffenen Einrichtung;
§ Ordnungsbehörden;
§ Gewerbeaufsichtsbehörden;
§ Behörden für Arbeits- und Umweltschutz;

1 Allgemeines
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§ Unfallkassen und Berufsgenossenschaften;
§ Gesundheitsbehörden;
§ Bergbaubehörden;
§ Wasserwirtschaftsbehörden;
§ technische Behörden und Ämter auf kommunaler Ebene, Kreis- oder

Regierungsebene (z. B. Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt);
§ Umweltbundesamt (UBA), Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung (BAM), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS), Robert Koch Institut (RKI), Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI), Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) und ähnliche Einrichtungen auf Bundesebene;

§ Deutscher Wetterdienst (DWD);
§ Hochschulen, Universitäten;
§ Pflanzenschutzämter;
§ Veterinärämter;
§ Flüssiggassicherheitsdienst (FSD);
§ Katastrophenschutzdienststellen;
§ Analytische Task Force (ATF);
§ Regionale Strahlenschutzzentren (RSZ);
§ Informations- und Behandlungszentren für Vergiftungsfälle;
§ Kompetenzzentren Infektionsschutz;
§ Werkfeuerwehren im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-Informa-

tions- und Hilfeleistungs-System);
§ Speditionen und Reedereien für gefährliche Güter;
§ Kerntechnischer Hilfsdienst (KHG);
§ Bundeswehr (Bw), insbesondere das ABC-Abwehrkommando der Bw

(ABCAbwK-doBw) sowie das wehrwissenschaftliche Institut für
Schutztechnologien – ABC-Schutz (WIS);

§ Energieversorgungsunternehmen;
§ Kampfmittelräumdienste.
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1.2.2.2 Aufstellung von Feuerwehr- und Einsatzplänen für
besondere Objekte

Mindestens für die Bereiche der Gefahrengruppen II und III sind Feuerwehrpläne
und Einsatzpläne zu erstellen.
Feuerwehrpläne sind vom Betreiber im Einvernehmen mit der Feuerwehr an-
zufertigen.
Einsatzpläne enthalten neben den Feuerwehrplänen vorgeplante einsatztakti-
sche Maßnahmen und sind Teil der Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AGAP).
Der AGAP kann für weitere Informationen genutzt werden.
Einsatzpläne sollen neben allgemeinen Angaben (die Gefahr, den Ort der Gefahr,
Anfahrts-, Rettungs- und Angriffswege, Wasserentnahmestelle usw.) insbeson-
dere enthalten:

§ Angaben über in der direkten Nachbarschaft befindliche gefährdete
Objekte;

§ Festlegungen zur erforderlichen Anwesenheit von Fachberatern/sach-
kundigen Personen;

§ die Grenzen der Bereiche mit Gefahrengruppen sowie weitere Berei-
che (z. B. Kontroll- und/oder Sperrbereiche nach Strahlenschutzver-
ordnung (StrlSchV)) mit Schleusen und besonderen Zugängen anhand
von Lage- und Grundrissplänen;

§ Vorgeplante Grenzen für die Verlegung des Gefahrenbereiches gemäß
1.5.3.5, Gefahren-, Absperr- und Übergangsbereich;

§ Hinweise auf Löscheinrichtungen, Sonderlöschmittel, Einsatzmittel
und Löschwasser-Rückhalteanlagen sowie Einrichtungen zur Ver-
hütung oder Bekämpfung der Gefahren;

§ Informationen zu vor Ort vorhandenen stationären Einrichtungen
(Notduschen, Wannen, Dekontaminationseinrichtungen);

§ vor Ort vorzuhaltende Desinfektionsmittel mit Anwendungs-/Ge-
brauchsanweisung;

§ Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adres-
sen von

– zu verständigenden Aufsichts- und Fachbehörden,

1 Allgemeines
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– Spezialisten ortsansässiger Betriebe oder besonders sach-
kundigen Personen aus der Umgebung (z. B. TUIS),

– Krankenhäusern und Spezialkliniken oder Ärzten (z. B. für
Brandverletzungen, Strahlenschäden, Verätzungen, Vergif-
tungen),

– Betrieben, Speditionen und Organisationen mit besonderen
Ausrüstungen und Einrichtungen (z. B. Auffangbehälter,
Tankwagen, Sand, Abdichtmaterial, verschiedene Bindemit-
tel für befestigte Oberflächen oder Gewässer sowie Öle oder
Säuren/Laugen).

Über besonders gefährdete Bereiche wie Abwasseranlagen, Kläranlagen, Was-
serschutzgebiete, offene Gewässer sowie dafür zuständige Behörden und
eventuelle Hilfsmöglichkeiten sind Informationen zu beschaffen.

1.2.2.3 Regionale Einsatzplanung

Wenn das Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren im ABC-Einsatz erforderlich
ist, müssen folgende Punkte abgestimmt werden:

§ Personal (z. B. spezielle ABC-Einheiten, Fachberater, sachkundige Per-
sonen);

§ Aus- und Fortbildung (Mannschaft, Führungskräfte);
§ Ausstattung (Sondergeräte, -fahrzeuge);
§ taktisches Konzept und
§ Alarm- und Ausrückeordnung.

1.3 Sonderausrüstung

Zur Bekämpfung von Schadenfällen in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen und
deren Beseitigung benötigen die Feuerwehren neben der allgemeinen Ausrüs-
tung eine Sonderausrüstung.

Teil I Rahmenrichtlinien

20

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t




